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Newsletter 41 

 

Abstimmungsverhalten für die Gläubigerversammlung am 19. April 2016 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in dem Verfahren der DEIKON GmbH i.I. möchten wir Ihnen, wie in dem vorigen 

Newsletter angekündigt, unser geplantes Abstimmverhalten für die Gläubigerver-

sammlung am 19. April 2016 mitteilen.  

 

Beschlussvorschlag 

 

Zur Abstimmung steht allein der folgende Beschlussvorschlag: 

  

„Die Gläubigerversammlung weist den Insolvenzverwalter an, die auf die dritte 

Tranche entfallenden Absonderungserlöse in voller Höhe an den Treuhänder der 

dritten Tranche auszukehren.“ 

  

Geplantes Abstimmungsverhalten der SdK: Zustimmung 

 

Die SdK plant dem Beschlussvorschlag eine Zustimmung zu erteilen. 

 

Der Insolvenzverwalter, Herr Rechtsanwalt Dr. Andreas Ringstmeier, hat sich im 

Vorfeld bemüht, den Sachverhalt um die Anleihen der dritten Tranche aufzuklären. 

Dies ist bisher nicht geglückt und es ist nach Auffassung der SdK zu erwarten, dass 

dies, wenn überhaupt, nicht ohne erhebliche Verzögerung gelingen wird. 

  

Somit ist die vorgesehene Beschlussfassung die zweitbessere Option. Nach Rechts-

auffassung der SdK gilt das Folgende: 

 

Geht man davon aus, dass die betreffenden Anleihestücke der dritten Tranche des 

Herrn Rajcic (im Folgenden: die „Rajcic-Anleihen“) über die Börse veräußert wor-

den sind, können die Erwerber dieser Anleihestücke Leistung verlangen. 

  

Geht man dagegen davon aus, dass ein Ankauf der Rajcic-Anleihen durch Stroh-

männer oder auf vergleichbare Weise erfolgt ist, könnten die Erwerber keine Leis-

tung verlangen, da dem Austeller (Deikon) unmittelbar gegen den neuen Inhaber 

(Strohmann-Erwerber) Einwendungen zustehen. Denn der Austeller kann die Arg-

list-Einrede geltend machen. Nach der Schilderung des Insolvenzverwalters, hält 

die SdK dieses Strohmann-Szenario für weniger wahrscheinlich als das Szenario 

eines Börsenverkaufs. 

 

Auf der Versammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Best-

immungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden. 
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Sollten Sie noch Rückfragen in Bezug auf die Gläubigerversammlung haben, so 

stehen wir Ihnen unter info@sdk.org gerne zur Verfügung. Unseren Mitgliedern 

stehen wir darüber hinaus auch gerne für generelle Anfragen unter info@sdk.org 

oder unter 089 / 2020846-0 zur Verfügung. 

 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

München, 18. April 2016  

 

Hinweis: Die SdK hält Anleihen der DEIKON GmbH! 
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